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STADT HERZOGENRATH
Der Bürgermeister

Vorlage

Erstellt durch:
Amt 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprü-
fung

Drucksachen-Nr:

Status:

V/2023/121

öffentlich

Beitritt der Stadt Herzogenrath als korporatives Mitglied bei Transparency 
Deutschland
hier: Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 20.02.2023
Beratungsfolge: TOP:__

Einst. Ja Nein Enth.
Datum Gremium

18.04.2023 Rat der Stadt Herzogenrath

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Herzogenrath nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kennt-
nis und beauftragt die Verwaltung, einen Aufnahmeantrag bei Transparency Interna-
tional Deutschland e. V. zu stellen und sich um eine korporative Mitgliedschaft zu 
bewerben.

2. Der Stadtrat ist über den aktuellen Stand des Beitritts und der dazugehörigen not-
wendigen Maßnahme laufend zu unterrichten.

Finanzielle Auswirkungen (einschl. Darstellung der Folgekosten – Sach- und Persona-
laufwendungen – sowie Folgeerträge):

1. Gesamtkosten

Pflichtaufgabe
X Freiwillige Aufgabe

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  
 
 ja X nein
 
 

im Ergebnisplan bei Aufwandskonto 
 
 im Finanzplan bei Investitionsnummer 
 
Die Gesamtausgaben belaufen sich auf/betragen  Euro.
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2. Folgeerträge / Folgekosten [Euro]:

 2022 2023 2024 2025

Sachkosten  3.000  3.000  3.000  3.000

Personalkosten     

Finanzaufwand     

Folgelasten gesamt:     

Folgeerträge     

Folgelasten saldiert:     

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:

X keine Auswirkungen

Sachverhalt:
Am 20.02.2023 stellten die Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag, 
den Beitritt der Stadt Herzogenrath als korporatives Mitglied bei Transparency Deutschland 
im Rat beschließen zu lassen und die Verwaltung zu beauftragen, die notwendigen Bedin-
gungen zu evaluieren. Der Antrag ist als Anlage 1 beigefügt.

Der 1993 gegründete gemeinnützige Verein Transparency International Deutschland e. V. 
hat als Ziel, deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Ein-
dämmung der Korruption zu arbeiten. Derzeit arbeiten über 1.300 Mitglieder ehrenamtlich in 
Arbeits- und Regionalgruppen.

Neben natürlichen Personen können auch Städte oder kommunale Daseinsvorsorgeunter-
nehmen korporatives Mitglied bei Transparency International Deutschland e. V. werden. Dies 
sind u.a. die Städte Köln, Bonn, Halle an der Saal, Hilden, Leipzig, Potsdam sowie das Mi-
nisterium für Inneres des Landes Schleswig-Holstein. Des Weiteren sind auch Unternehmen, 
wie Allianz SE, DASF SE, Bundesagentur für Arbeit, Daimler AG, Deutsche Bahn u. a., kor-
porative Mitglieder.

Um als Mitglied bei Transparency International Deutschland e. V. aufgenommen zu werden, 
bedarf es eines schriftlichen Aufnahmeantrags an den Vorstand. Der Vorstand entscheidet 
über die Aufnahme der Stadt nach einem ausführlichen Gespräch mit städtischen Vertretern. 
Zusätzlich erfolgt im Vorfeld eine Analyse des städtischen Präventivkonzepts zur Korrupti-
onsbekämpfung und die Stadt muss erklären, Mindeststandards zur Korruptionsbekämpfung 
einzuhalten (Anlage 2).

Zudem muss das korporative Mitglied eine vorgegebene schriftliche Selbstverpflichtung (An-
lage 3) abgeben. Durch die Selbstverpflichtungserklärung verpflichtet sich das Mitglied zu 
hohen ethischen Standards im Geschäftsverkehr und erklärt, dass sie Korruption in jeder 
Form ablehnt und im eigenen Bereich weder anwenden noch dulden wird. Die Beschäftigten 
sollen für die Gefahren von Korruption sensibilisiert und geschult werden. Zudem soll sich 
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die Stadt in den jeweiligen Interessenverbänden aktiv für Korruptionsbekämpfung einsetzen 
und korruptives Verhalten bei Entscheidungsträgern nicht geduldet werden.

Die Kommunen werden nur als korporatives Mitglied in Transparency Deutschland akzep-
tiert, wenn dem Mitgliedsantrag ein breiter Ratsbeschluss zugrunde  liegt und somit ein lang-
fristiges und politisch einvernehmliches Engagement der Kommune erwartet werden kann.

Bevor der Aufnahmeantrag gestellt wird, soll überprüft werden, welche Voraussetzungen 
durch die Stadt bereits erfüllt sind und welche weiteren Bedingungen noch erfüllt werden 
müssen.

Der Beitrag für die Mitgliedschaft beträgt zur Zeit 750 € pro Jahr für Kommunen mit weniger 
als 50.000 Einwohner. Zudem sind Kosten für Schulungen der Mitarbeiter*innen, Ratsvertre-
ter*innen sowie Teilnahme an Mitgliedstreffen bereitzustellen.

Rechtliche Grundlagen:
./.

Anlage/n:

Anlage 1: politischer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/ Die Grünen
Anlage 2: 5 Fragen und Antworten zur Korporativen Mitgliedschaft
Anlage 3: Selbstverpflichtungserklärung für Kommunen



Herzogenrath

g
Stadt Herzagenr

Der Bürgermeister A

RÜNDNIS 5111)0
DIE GRUNEN

irn Rat der Stadt Herzogenrath

Herzogenrath, 20.02.2023

An den Bürgermeister und Vorsitzenden des Stadtrats

Dr. Benjamin Fadavian

— im Hause —

Beitritt der Stadt Herzogenrath als korporatives Mitglied bei Transparency Deutschland

Sehr geehrter Herr Dr. Fadavian,

wir bitten um die Aufnahme des folgenden Antrags in die nächste Sitzung des Stadtrates:

Antrag:

Der Stadtrat beschließt einen Beitritt der Stadt Herzogenrath als korporatives Mitglied im Netzwerk
von Transparency Deutschland.
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung zu evaluieren, welche Hürden für einen Beitritt als
korporatives Mitglied genommen werden müssen und wie diese umgesetzt werden können. Über
den aktuellen Stand des Beitritts und der dazugehörigen notwendigen Maßnahmen soll der Stadtrat
fortlaufend unterrichtet werden.

Begründung:

Korruption ist ein weltweit verbreitetes Problem, welches das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
in Politik und Staat in Mitleidenschaft bringt. Auch in Deutschland sorgten Korruptionsskandale für
Vertrauensverlust und Schaden in Staat und Politil< und dies auf allen föderalen Ebenen: Sei es auf
nationaler („Maskenaffäre") oder kommunaler Ebene („Regensburger Parteispendenaffäre").
Transparency international ist eine gemeinnützige und politisch unabhängige Organisation, welche
das öffentliche Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption stärken will und unter
anderem in Deutschland aktiv ist. ln Herzogenrath gab es dem Vernehmen nach in den letzten Jahren
keine Fälle von Korruption und wir loben hier die Verwaltung, welche sich mit dem Thema
Korruptionsschutz bereits befasst hat. Doch gerade, weil viele Städte diesem Netzwerk erst nach
Korruptionsfällen beigetreten sind, könnte Herzogenrath neben den bereits bestehenden
Bemühungen mit einer korporativen Mitgliedschaft bei Transparency Deutschland eine präventive
Selbstverpflichtung eingehen und damit ein Vorzeigebeispiel für eine noch transparentere Politik und
Verwaltung werden.

Mitzedy, Grüßen

Vehoo len

Vorsitzender SPD-Fraktion

Dr. Bernd Fasir

Vorsitzender Fraktion BündniseDie Grünen
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5 FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR KORPORATIVEN 
 MITGLIEDSCHAFT VON KOMMUNEN BEI  

TRANSPARENCY DEUTSCHLAND 
1. Warum bietet Transparency Deutschland Kommunen die Möglichkeit einer 

Korporativen Mitgliedschaft an? 

Transparency Deutschland bezeichnet sich selbst als Koalitionspartner gegen Korruption. 
Das bedeutet, dass gemeinsam mit anderen Akteuren Bündnisse gegen Korruption 
geschlossen werden sollen. Solche Bündnispartner können auch Kommunen sein. 

Deshalb bietet Transparency Deutschland solchen Kommunen, die sich in besonderem 
Masse gegen Korruption engagieren wollen, die Möglichkeit einer Korporativen 
Mitgliedschaft an.  

Durch eine Korporative Mitgliedschaft bei Transparency Deutschland werden die Sensibilität 
und das „Know-how“ der kommunalen Mandatsträger, der Verwaltung und der Öffentlichkeit 
für die Gefahren von Korruption erhöht. Gleichzeitig werden Informationen und Erfahrungen 
bei der Anwendung von Instrumenten zur Korruptionsprävention auf kommunaler Ebene 
verbreitet. Dies ist sowohl im Interesse der Kommunen als auch im Interesse von 
Transparency Deutschland.  

Eine Korporative Mitgliedschaft von Kommunen in Transparency Deutschland ist allerdings 
an ein klares Bekenntnis der Kommune zur Bekämpfung von Korruption und die Erfüllung 
gewisser Mindeststandards zur Korruptionsprävention gebunden.  

2. Welche Vorteile haben Kommunen von einer Korporativen Mitgliedschaft 
bei Transparency Deutschland? 

Die Korporative Mitgliedschaft in Transparency Deutschland ist für die Kommunen mit den 
folgenden Vorteilen verbunden: 

• Regelmäßige Grundlageninformation zu nationalem und internationalem Wissen zur 
Korruptionsproblematik, z.B. Corruption Perceptions Index (CPI), Bribe Payers Index 
(BPI), Lagebild Korruption des BKA, etc.  

• Regelmäßige Informationen über den „Stand der Diskussion“ zur 
Korruptionsproblematik in Bund, Ländern und Kommunen sowie verwandten Themen 
(z.B. Informationsfreiheit, relevante Gerichtsurteile, einzelne Korruptionsfälle, etc.). 

• Regelmäßige Information über Fachveranstaltungen und -publikationen. 
• Zugang zu einem Netzwerk und Erfahrungsaustausch mit Fachleuten und 

„Gleichgesinnten“ zu Erfahrungen bei der Umsetzung von Maßnahmen der 
Korruptionsprävention (z.B. in den Bereichen Ehrenkodex, Risikoanalyse, 
Vergabewesen, Privatisierung, Mitarbeiterschulung, etc.). 

• Möglichkeit der Mitarbeit in Regional- und Facharbeitsgruppen, z.B. der AG 
Kommunen, sowie Zugang zum Extranet der AG und anderer relevanter AGs (z.B. 
Politik, Vergabewesen, Integritätspakt, etc.). 

• „Imagegewinn“ als Bündnispartner im Engagement gegen Korruption. 

3. Was erwartet Transparency Deutschland von kommunalen Korporativen 
Mitgliedern? 

Von den kommunalen Korporativen Mitgliedern wird seitens Transparency Deutschland 
erwartet:  
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• Abgabe einer Selbstverpflichtungserklärung zu den unten genannten Anforderungen 
als formale Voraussetzung für eine Korporative Mitgliedschaft. 

• Ein klares Bekenntnis der Kommune, dass sie Korruption in jeder Form ablehnt und 
korruptives Verhalten weder bei politischen Entscheidungsträgern noch in der 
Verwaltung dulden wird (Teil der Selbstverpflichtung für kommunale Mitglieder). 

• Vorhandensein von Schulungen für die Mitarbeiter und einer verbindlichen 
Verhaltensnorm für alle Beschäftigten, nach der Bestechung und andere Formen der 
Korruption weder eingesetzt noch toleriert werden (Teil der Selbstverpflichtung für 
kommunale Mitglieder). 

• Vorhandensein oder Bereitschaft, mittelfristig einen Verhaltenskodex für politische 
Entscheidungsträger einzuführen, der eine Verpflichtung gegen Korruption enthält 
(Teil der Selbstverpflichtung für kommunale Mitglieder). 

• Engagement für Korruptionsprävention in den kommunalen Interessenverbänden 
(Teil der Selbstverpflichtung für kommunale Mitglieder). 

• Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch zu Themen der Korruptionsprävention mit 
anderen Kommunen und mit Transparency Deutschland.  

4. Wie kann eine Kommune Korporatives Mitglied bei Transparency 
Deutschland werden? 

Die Korporative Mitgliedschaft in Transparency Deutschland kann durch eine Kommune 
beantragt werden. Der Entscheidung geht ein ausführliches Gespräch zwischen Vertretern 
der Kommunen und von Transparency Deutschland voraus. Dabei erhält Transparency 
Deutschland die Gelegenheit, das Präventionskonzept der Kommune kennen zu lernen, die 
Verpflichtungserklärung für kommunale Mitglieder zu erläutern und beides miteinander 
abzugleichen. Über den Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand von 
Transparency Deutschland. 

Nachhaltiges Engagement gegen Korruption eignet sich nicht als „politischer Zankapfel“. 
Deshalb werden Kommunen nur dann als Korporatives Mitglied in Transparency 
Deutschland akzeptiert, wenn dem Mitgliedsantrag ein breiter Beschluss zugrunde liegt, der 
ein langfristiges und politisch einvernehmliches Engagement der Kommune erwarten läßt. 

Anträge auf Korporative Mitgliedschaft können gestellt werden bei: Transparency 
Deutschland e.V., Alte Schönhauser Str. 44, D-10119 Berlin. 

5. Was passiert, wenn in der Mitgliedskommune ein Korruptionsfall auftritt? 

Verpflichtungen aus Korporativen Mitgliedschaften wirken nicht nur zwischen Kommune und 
Transparency Deutschland. Beide Partner müssen auch den Erwartungen gerecht werden, 
die sich aus der Öffentlichkeit dieser Mitgliedschaft im Verhältnis zwischen 
Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der Zivilgesellschaft ergeben. 

Werden Korruptionsvorwürfe gegen Repräsentanten, Mitarbeiter oder Beauftragte der 
Mitgliedskommune bekannt, ist diese verpflichtet, Transparency Deutschland über den 
Vorgang zu informieren. Ziel der Information ist es, dem Vorstand von Transparency 
Deutschland eine Entscheidung über Fortsetzung, Ruhen oder Beendigung der 
Mitgliedschaft zu ermöglichen. Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass das Mitglied durch sein 
Verhalten die Interessen des Vereins verletzt haben könnte, kann Transparency Deutschland 
die Mitgliedschaft ruhen lassen. Auch der Ausschluss von Mitgliedern ist möglich, wenn 
diese vorsätzlich oder grob fahrlässig die Interessen von Transparency Deutschland 
verletzen.  
 



 

 

Vorsitzende: Sylvia Schenk 
Stellv.: Dr. Peter von Blomberg, Dr. Hedda von Wedel 
Geschäftsführer: Dr. Christian Humborg 
 

Transparency International - Deutschland e.V. 
Alte Schönhauser Str. 44 
D-10119 Berlin 

 

HypoVereinsbank Berlin 
Konto 5611 679 
BLZ 100 208 90 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Selbstverpflichtungserklärung für Kommunen als 
korporative Mitglieder von Transparency Deutschland  

(Stand März 2009) 
 

 
Wir werden korporatives Mitglied von Transparency International Deutschland e.V., weil wir 
Korruption in jeder Form ablehnen.  
 
Wir sind entschlossen, bei der Wahrnehmung der uns übertragenen Aufgaben hohe ethische 
Standards zu erreichen. Wir dulden keine korruptiven Praktiken durch Mitarbeiter und 
Führungskräfte und bestellte oder in unserem Auftrag tätige Gutachter und Unternehmen. 
 
Unsere Kommune hat dafür verbindliche Verhaltensregeln und weitere Richtlinien erlassen und 
verlangt die strikte Einhaltung dieser internen Regeln sowie jederzeit gesetzestreues Verhalten 
von allen bei uns und für uns Beschäftigten. 
 
Um die Einhaltung dieser Regeln zu gewährleisten, hat unsere Kommune ein 
Umsetzungsprogramm zur aktiven Korruptionsprävention mit folgenden Bausteinen 
implementiert: 
 
- Klares und sichtbares Bekenntnis von Rat/Kreistag und Verwaltungsleitung zur Anti-

Korruptionspolitik der Kommune sowie Vorbildverhalten der Führungskräfte im Umgang mit 
Interessenkonflikten und Dilemmasituationen.  

- Minimierung des Korruptionsrisikos in allen Fachbereichen durch präventive 
Organisationsmaßnahmen bei Zuständigkeiten, Befugnissen, Berichtspflichten und Auswahl 
von Mitarbeitern, Führungskräften und beauftragten Gutachtern und Unternehmen.  

- Systematische und alle Fachbereiche umfassende Kontrollen insbesondere von 
korruptionsgefährdeten Verwaltungs- und Geschäftsprozessen. 

- Umfassende Aufklärung und Schulung der Mitarbeiter und Führungskräfte sowie 
Verpflichtung der in unserem Auftrag tätigen Gutachter und Unternehmen. Gezielte 
Unterstützung der Aufdeckung und Vermeidung von Verstößen durch 
Hinweisgebersysteme. 

- Konsequentes Einschreiten in Verdachtsfällen und Sanktionierung von Verstößen durch 
rechtliche und disziplinarische Maßnahmen. 

 
Die Kommune setzt sich in  ihren Spitzen- und Interessenverbänden dafür ein,  dass eindeutige 
Stellungnahmen und Empfehlungen zur Korruptionsbekämpfung und -prävention im 
kommunalen Bereich abgegeben werden.  
 
Die Kommune informiert Transparency Deutschland über wesentliche Korruptionsvorgänge bei 
der Wahrnehmung ihrer kommunalen Aufgaben (gerichtliche Verurteilung, staatsan-
waltschaftliche Ermittlung, Vergabeausschluss, Medienberichte). 
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Vorsitzende: Sylvia Schenk 
Stellv.: Dr. Peter von Blomberg, Dr. Hedda von Wedel 
Geschäftsführer: Dr. Christian Humborg 
 

Transparency International - Deutschland e.V. 
Alte Schönhauser Str. 44 
D-10119 Berlin 

 

HypoVereinsbank Berlin 
Konto 5611 679 
BLZ 100 208 90 

 
 

Die Kommune ist einverstanden, die Einhaltung, Anpassung und Umsetzung dieser 
Verpflichtungserklärung im Turnus von drei Jahren zu bestätigen und dafür notwendige Fragen 
von Transparency Deutschland zu beantworten.  
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort/Datum                                                                       Name der Kommune 
 
 
 

 

___________________________________________________________________ 

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift durch Verwaltungsleitung/Bürgermeister 
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